
Gemeinde Dassendorf

Beglaubigter Beschlussauszug
Sitzung Nr. 25 / 2018 - 2023 der Gemeindevertretung Dassendorf vom 

07.12.2021

TOP 2 Einwohnerfragestunde

Folgende Fragen werden gestellt: 

a) Herr Gemeindevertreter Fuchs merkt an, dass dadurch, dass kurz vor der Ein-
mündung in den Bornweg im Wendelweg das Ende der 30-Zone beschildert wird, 
nach der Einfahrt in den Bornweg dann die Höchstgeschwindigkeit 50km/h be-
trägt.
Es wird gefragt, ob das so beabsichtigt ist.

Das Ordnungsamt wird gebeten, dies zu überprüfen.

b) Herr Gemeindevertreter Dassau merkt an, dass die Hauskoppel für Fahrzeuge 
über 7,5 t gesperrt ist. 
Es ist eine Scheune in der Hauskoppel 7 vermietet. Diese wird – zum Teil auch 
nachts – von großen LKW über 7,5 t angefahren, die dort entladen.
Es wird gebeten, dies zu überprüfen.

c)  Ein Mitglied des Kulturkreises Dassendorf drückt sein Unverständnis darüber 
aus, dass die vom Kulturkreis angeworbenen Spenden an die Gemeinde im 
Sachsenwalder von einer Partei in deren Kolumne negativ dargestellt wurde. 
Frau Bürgermeisterin Falkenberg betont, dass die Spendenannahme korrekt 
vonstatten gegangen sei und sie sich im Namen der Gemeinde herzlich für das 
Engagement des Kulturkreises bedanke.

d)  Frau Gemeindevertreterin Minnemann-Sönnichsen fragt nach, ob für die beiden 
Bäume, die sie im Zuge der Obstbaumpflanzaktion der Gemeinde spenden 
wollte, mittlerweile eine Rechnung vorliege, damit sie die entsprechende Summe 
an die Gemeinde überweisen könne.
Bürgermeisterin Falkenberg teilt mit, dass die Bäume bereits gepflanzt worden 
seien und die Frage der Kosten der Bäume und somit die Spendenhöhe umge-
hend geklärt werde.

e)  Herr Gemeindevertreter Weber merkt an, dass die Pappeln in dem Knick an der 
Einfahrt in den Rotdornweg wieder austreiben und so den Wuchs der neu ge-
pflanzten Obstbäume stören. Die Pappelaustriebe sollten daher entfernt werden.

Anmerkung:



Aufgrund des § 22 GO waren keine/folgende Gemeindevertreterinnen/Gemeindevertre-
ter von den Beratungen und den Abstimmungen ausgeschlossen; sie waren weder bei 
den Beratungen noch bei den Abstimmungen anwesend: 

Die Richtigkeit des Auszuges über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden beglau-
bigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.
Das Gremium war beschlussfähig.

Dassendorf, den 27.01.2022 Amt Hohe Elbgeest
Im Auftrag

(DS)


